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BEBAUUNGSPLAN GE TAUERNFELD 2 – 1. ÄNDERUNG 

GEMEINDE DEINING 

I. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

RECHTSGRUNDLAGEN (in der zum Aufstellungsbeschluss gültigen Fassung) 

Baugesetzbuch  (BauGB) i. d. F. vom 23.09.2004 (05.01.2018) 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990 (04.05.2017) 

Planzeichenverordnung  (PlanzV 90)  vom 18.12.1990 (04.05.2017) 

Bayer. Bauordnung  (BayBO) i. d. F vom 14.08.2007 (12.07.2017) 

RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 

Der Bebauungsplan setzt die Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches fest (§ 9 Abs. 7 
BauGB): Fl. Nr. 1266 in Teilflächen, 1322 Gemarkung Leutenbach, Gemeinde Deining. Der Gel-
tungsbereich ist im Lageplan 1:1000 mit Planzeichen 15.13 PlanzV festgesetzt und entspricht der 
bisherigen Fassung. 

1. BAULICHE FESTSETZUNGEN

In Ergänzung der Planfarben, Planzeichen u. Planeintragungen wird gem. § 9 BauGB sowie 
Baunutzungsverordnung ergänzend zur rechtskräftigen Fassung vom 30.11.2011 für den südli-
chen Abschnitt festgesetzt: 

1.3 BAUWEISE (§ 9 (1) Ziff. 2 BauGB und § 22 und 23 BauNVO) 

Die Bauweise ergibt sich aus den Eintragungen im Lageplan. Festsetzung gem. § 22 (2) 
BauNVO als offene Bauweise. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Lageplan für 
den Nordteil durch Baugrenzen (§ 23 (1) BauNVO) festgesetzt. 

Im Südteil ist mit der Bebauung grundsätzlich ein Mindestabstand von 3m zur straßenseiti-
gen Grundstücksgrenze einzuhalten. Die Anforderungen zur Einhaltung der Abstandsflä-
chen gem. BayBO sind zu berücksichtigen. 

Es ist die offene Bauweise festgesetzt. 

Zulässig ist max. eine Wohnung für jede Bauparzelle. Die Nutzung muss von den Eigen-
tümern oder dem Betriebsleiter des jeweiligen Betriebes erfolgen. 

Die Wohnbebauung darf max. 50 % der Grundfläche des Betriebsgebäudes Gewerbebe-
triebes betragen. Es muss gewährleistet sein, dass der Gewerbebetrieb vor Bezug der 
Wohnung fertiggestellt ist. 

A) Betriebsgebäude mit höchstens 3 Vollgeschossen

- Gebäude eingeschossig und zweigeschossig mit ausgebauten Dach oder dreigeschos-
sig ohne Dachausbau zulässig

B) Bürogebäude mit höchstens zwei Vollgeschossen E + D / E + 1

- Nicht in das Betriebsgebäude integrierte Bürogebäude sind rechtwinkelig oder parallel
zu den Hauptmassen (z.B. Betriebsgebäude) zu errichten.
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- Gebäude eingeschossig mit ausgebauten Dach oder zweigeschossig ohne Dachaus-
bau zulässig 

C) Betriebswohnungen mit höchstens zwei Vollgeschossen E + D / E + 1

- Neben dem Betriebsgebäude und dem Bürogebäude ist ein Wohngebäude zulässig.
Ein Wohngebäude ist rechtwinkelig oder parallel zu den Hauptmassen (z.B. Betriebs-
gebäude) zu errichten.

- Gebäude eingeschossig mit ausgebauten Dach oder zweigeschossig ohne Dachaus-
bau zulässig

1.10 VERKEHRS - UND VERSORGUNGSEINRICHTUNGEN 

1.10.2 GARAGEN UND STELLPLÄTZE 

Die nach Art. 52 (2) BayBO nachzuweisenden Garagen und Stellplätze sind in ausreichen-
der Zahl herzustellen. Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der Anlage 
zur Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendi-
gen Stellplätze (GaStellV) des Bayer. Staatsministeriums des Innern.  

Im Südteil sind Stellplätze nur ohne Überdachung oder Einhausung und nur von der inne-
ren Erschließung der Bauparzelle aus anfahrbar bis an die Grundstücksgrenze zulässig. 

Ein Nachweis über die Stellplätze ist dem Bauantrag beizufügen. 

2. GRÜNORDNUNG

keine Änderung

3. SONSTIGE HINWEISE

keine Änderung

II. BEGRÜNDUNG UND ERLÄUTERUNGEN

1. BEGRÜNDUNG DER 1. ÄNDERUNG

Aufgrund geänderter Anforderungen an Parzellierung und Erschließung der Fläche wird die In-
nenaufteilung und Straßenführung im Plangebiet angepaßt.
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FLÄCHENBILANZ 

A B/C D E gesamt ∑ 

Nord 31.279 2.942 398 814 35.433 m² 

m² 

Süd 44.800 3.239 2.627 1.965 52.631 m² 

Bereich 1 20.177 m² 

Bereich 2a 14.898 m² 

Bereich 2b 9.725 m² 

A Gesamt Bauparzellen 76.079 76.079 m² 

B Verkehrsfläche neu 6.181 6.181 m² 

C Verkehrsfläche Bestand davon 
ca. 500 

m² 

D Versorgungsfläche 3.025 3.025 m² 

E Öffentliche Grünfläche 2.779 2.779 m² 

Gesamtfläche 88.064 88.064 m² 

m² 

III. PLANVERZEICHNIS

1.  BEBAUUNGSPLAN / FESTSETZUNG DURCH PLANZEICHEN

2.  ÜBERSICHTSPLAN keine Änderung 

IV. ANHANG

keine Änderung 

FASSUNG VOM: 26.02.2018 (1. Änderung) 
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Dipl. Ing. FH Bernhard Bartsch
Stadtplaner SRL/Landschaftsarchitekt BDLA
Pommernstrasse 20
Neutraubling 93073
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Gemeinde Deining

Alois Scherer, 1. 
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